Musteraufsatz: Texterörterung

In dem Zeitungsbericht „Stadt, Land, Fluss in  Kanada, keine Fragen zur Gesinnung“ beschreibt der Autor Gerd Braune das kanadische Verfahren zur Einbürgerung.

Von den rund einer viertel Million Einwanderern in Kanada wollen jedes Jahr zehntausende diese Staatsbürgerschaft annehmen. Kriterien, um dafür in Frage zu kommen, sind der dreijährige Aufenthalt, die Beherrschung einer der beiden Amtssprachen, der Eid auf die Verfassung und das Bestehen des schriftlichen Staatsbürgerschaftstests. Letzterer wird auch bei uns diskutiert. Allerdings möchte Hessen beispielsweise eine schärfere Version als den kanadischen Multiple-choice-Test.

Im Gegensatz zu den deutschen Vorschlägen werden keine Gesinnungsfragen in aufsatzartiger Form gestellt. Die 14- bis 54jährigen müssen lediglich 12 von 20 Fragen über Geschichte, Geografie, Regierungssystem und Werte der kanadischen Verfassung richtig beantworten. Fragen zum Wahlsystem müssen allerdings richtig beantwortet werden. Die Fragen werden in der Regel schriftlich gestellt, bei Sprach- und Leseproblemen aber auch mündlich.

Als Hilfe bekommen die angehenden Neubürger eine Broschüre und die Möglichkeit, an freiwilligem Unterricht teilzunehmen. Die Besuchsintensität der freiwilligen Kurse reicht von sporadisch über regelmäßig. Trotzdem bestehen rund 90 Prozent der Bewerber den Test.

Die Behörden erhoffen sich durch die Kenntnis des Regierungssystems und der Verfassung mit den darin enthaltenen Werten wie Rede-, Gedanken-, Religions- und Versammlungsfreiheit eine Partizipation der neuen Staatsbürger „am  demokratischen Prozess und an den Wahlen“ (Z. 21f.).

Die Frage, die sich nun stellt, ist, inwiefern ein solcher Test auch in Deutschland eingeführt werden soll. Das kanadische Testsystem mutet etwas naiv an. Der Grundgedanke, wer sich Wissen und die Amtssprache des Gastlandes anneigne, partizipiere auch am demokratische  Prozess, ist nur vordergründig logisch: Das Erlangen der Staatsbürgerschaft ist für viele ein Gebot der ökonomischen Vorteile. So droht Ausländern aus nicht EU-Staaten, aber sicheren Drittstaaten die Abschiebung, wenn sie keine Arbeit oder Arbeitserlaubnis haben.

Auch muss man nun hinterfragen, in wie weit die Quote von 90 Prozent bestandener Tests, wirklich ein Auswahlkriterium darstellt oder der Beweis, der zu einfachen Strickart der Fragen und ihrer Antwortstruktur  (Multiple-choice) ist. Entweder Kanadas Imigranten sind wesentlich anpassungsbereiter oder der Test ist zu einfach. Wer die letzten Einwanderergenerationen nach Deutschland betrachtet, kann nicht von 90 Prozent sprechen, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Auch heute trifft man noch genug Eltern, die trotz jahrelangem Aufenthalts die deutsche Sprache nicht beherrschen und von ihren Kindern gedolmetscht werden müssen.

Zu guter letzt wirkt das gängige Argument, dass mit einem solchen Test  Fundamentalisten oder gar „Schläfer“ geoutet werden können reichlich naiv. Zum einen werden gerade diese gut vorbereitet mit gezielten Lügen durch den Test kommen und zum anderen tauchen viele gleich in die Illegalität ab, um so jeden Kontakt mit deutschen Behörden zu vermeiden. Jeder kann sich das Beispiel der Todespiloten des 11. September um Muhammet Ata klarmachen, die jahrelang vollkommen unauffällig und integriert in Hamburg gewohnt haben.

Trotz allem gibt es gewichtige Argumente für den  Test: Staatbürgerschaft darf nicht en passent erworben werden können. Schließlich verpflichtet sich der Staat, ein Leben lang, für seine Bürger zu sorgen. Am extremen Beispiel haben wir das an der Geisel Osthoff gesehen. Die Erfordernis, sich über sein neues Heimatland zu informieren, verhindert zumindest die völlige Beliebigkeit des Staatsbürgerschaftserwerbs.

Desweiteren würde ein Staatsbürgerschaftstest sinnvoll sein, wenn er mit einem verpflichtenden Vorberreitungsunterricht verbunden wäre. In einem solchen Unterricht könnten neben dem Ausbau der sprachlichen Kompetenz auch eine Auseinandersetzung mit der neuen Nationalität und den Hintergründen der anderen Teilnehmern erfolgen. In meiner Heimatstadt gibt es z.B. überaus erfolgreiche Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund. Die Teilnehmerinnen wachsen, wie mir die Leiterin selbst berichtet hat, auch über die Nationalitäten zusammen.

Zu guter letzt wäre anzuführen, dass mit einer mündlichen „Prüfung“ der neuen Staatsbürger, die eher im Interviewstil stattfinden sollte, die Einstellungen und die Sprachkompetenz gerade einfacherer Leute eruiert werden könnte. Nicht jeder ist ein versierter Lügner und so könnte in dem viel gravierenderen Bereich der Gewalt gegen Ehepartner oder Unterdrückung von Frauen einiges zu Tage kommen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass in Gesprächen unter vier Augen bei so manchem Hardliner durchaus der  „liberale“ Mantel fällt und die unterschwelligen Vorbehalte gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der BRD zutage treten.

Abschließend bin ich der Meinung, dass ein mündlicher Test im Interviewstil ein Beitrag zur besseren Integration der Neubürger leisten könnte. Er müsste dazu – wie oben gefordert – mit einem verbindlichen Vorbereitungskurs kombiniert sein. Es wäre falsch, sich davon Wunder zu erhoffen. Die Grenzen wurden zu Beginn eindeutig aufgezeigt. Aber man kann auch von unseren neuen Mitbürgern ein Engagement erwarten, wenn wir sie in unserer Mitte wohlwollend aufnehmen sollen und sie sich gesellschaftlich integriert fühlen wollen.

